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Kraftwerken, Zerstörung von Energiever
sorgungsleitungen bei Tiefbauarbeiten.

4. Verderben- oder Unbrauchbarwerden
lassen erfassen vorwiegend Schädigungs
handlungen im Bereich der Nahrungsgüter
wirtschaft und der Handelssphäre. Als 
Folge chemischer, biologischer, physikali
scher und anderer Prozesse erfolgen we
sentliche Veränderungen der Eigenschaf
ten der Sachen, die zur Gebrauchsunfähig
keit führen. Lebensmittel sind dann ver
dorben, wenn sie für die sich aus ihren je
weiligen Eigenschaften ergebenden mög
lichen Verwendungszwecke nicht mehr 
brauchbar sind. Werden Pflichten zur Vor
beugung von Warenverlusten vernachläs
sigt, insbesondere Lager- und Kontrollord- 
nungen verletzt, können Witterungsein
flüsse Gebrauchsgegenstände gebrauchsun- 
f ähig machen.

5. Es muß die Verletzung beruflicher
Pflichten im Sinne des § 9 vorliegen, die 
dem Verantwortlichen zum Zeitpunkt der 
Tat kraft seiner beruflichen Stellung zur 
Vermeidung schädlicher Folgen obliegen. 
Berufliche Pflichten sind hier nicht iden
tisch mit einer besonderen Berufs- oder 
Funktionsausübung, so daß nicht nur Lei
ter von Produktionsbereichen, wie Briga- 
diere, Meister oder Ingenieure, sondern 
auch die Mitglieder einzelner Arbeitsgrup
pen Täter sein können. Es kann sich sowohl 
um normierte als auch um nichtnormierte 
Berufspflichten handeln, also sowohl um 
Pflichten, die in Verträgen, Arbeitsvor
schriften, Betriebsordnungen, Arbeitsauf
trägen, Bedienungsanweisungen usw. spe
zifiziert sind, als auch um übertragene Auf
gaben, die durch das Arbeitsrechtsverhält
nis ebenfalls Pflichten sind. Bestandteile 
dieses Begriffs sind auch die sich aus der 
Berufserfahrung ergebenden Pflichten, d. h. 
die aus der praktischen Tätigkeit im Be
ruf erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die in einer konkreten 
Situation zur Vermeidung schädlicher Fol
gen oder Gefahren den jeweils Verantwort
lichen als Verpflichtung obliegen. Eine Ver
letzung beruflicher Pflichten kann z. B. die 
ungenügende Aufsicht über eine Wasser

rohrkesselanlage mit Ölfeuerung sein (vgl. 
Stadtgericht Berlin, Hauptstadt der DDR, 
NJ 1972/5, S. 149). Pflichtverletzungen be
gründen nur dann strafrechtliche Verant
wortlichkeit, wenn bei der Erfüllung der 
Pflichten durch den Täter der eingetretene 
Schaden vermieden worden wäre. Ist die 
Beseitigung von Umständen, die der Er
füllung der Pflichten entgegenstehen, 
volkswirtschaftlich nicht vertretbar, so ist 
das Unterlassen der Beseitigung dieser Um
stände nicht strafbar (OG-Urteil vom 18. 6. 
1969/1 Pr-15-3/69).

6. Beim vorsätzlichen unbefugten Umgang 
mit Produktionsmitteln und anderen Sa
chen kann sowohl ein Außenstehender als 
auch ein Betriebsangehöriger Täter sein.

7. Strafrechtliche Verantwortlichkeit nach 
Abs. 1 setzt vorsätzliche Pflichtverletzung
voraus. Eine besondere Zielstellung hin
sichtlich der Herbeiführung wirtschaftlicher 
Folgen wird nicht gefordert. Fahrlässige 
Wirtschaftsschädigung im Sinne von § 8 
Abs. 2 ist ausgeschlossen.

8. Strafrechtliche Verantwortlichkeit setzt 
den Eintritt bedeutender wirtschaftlicher 
Schäden voraus. Dieser Schaden ist nach 
den konkreten Umständen und den Aus
wirkungen in der jeweiligen Wirtschafts
einheit, z. B. Betrieb oder Kombinat, zu be
stimmen. Bedeutsam sind auch solche Um
stände, wie länger anhaltende oder kurz
fristig überwindbare Schäden, Folgeschä
den, die wirtschaftliche Bedeutung des be
schädigten oder zerstörten Gegenstandes 
bzw. des verursachten wirtschaftlichen Ver
lustes. Zum bedeutenden wirtschaftlichen 
Schaden gehören nicht nur die direkten, 
z, B. an einer großen Kesselanlage entstan-» 
denen Schäden, sondern darüber hinaus die 
unmittelbaren wirtschaftliche!! Folgen, die 
aus der Unbrauchbarkeit der Anlage ent
standen sind, wie Ersatzleistungen an Ma
terial und Arbeitslöhnen einschließlich der 
erhöhten Ausgaben für erschwerte Arbeits
bedingungen, der zusätzlichen Aufwendun
gen für die Verhinderung von Störungen 
in der Versorgung der Bevölkerung, der 
Kosten für den Einsatz von Ersatzanlagen


